Gesellschaftsvertrag


Die nachstehenden Personen:

	1.

	2.

	3.

	4.

	5.

	6.



haben zusammen den - gemeinschaftlichen Jagdbezirk – Eigenjagdbezirk - gepachtet.1)

beabsichtigen, den - gemeinschaftlichen Jagdbezirk – Eigenjagdbezirk – zu pachten.1)

	Ort, Lage






Sie treffen als Pächtergemeinschaft (Gesellschaft nach §§ 705 ff. BGB) folgende vertragliche Regelung:

Allgemeines
Die Mitpächter verpflichten sich zu vertrauensvoller Zusammenarbeit im Jagdbezirk, zu gegenseitiger Rücksichtnahme und zur gegenseitigen Information über alle wesentlichen Vorgänge im Jagdbezirk. 
Sie verpflichten sich zur Schlichtung von Streitigkeiten nach Maßgabe der beigefügten Schiedsvereinbarung.

Im Einzelnen
wird folgendes vereinbart:

1. Willensbildung, Obmann, Vertretung nach außen

a) Die Mitpächter bestellen aus ihrem Kreis einen Obmann, der die Geschäfte der Gesellschaft führt und diese im Auftrag der Mitpächter und im Rahmen der von diesen gefaßten Beschlüssen nach außen, insbesondere gegenüber der “Unteren Jagdbehörde” und dem Verpächter, vertritt.

b) Der Obmann lädt die Mitpächter nach Bedarf oder auf Antrag eines Mitpächters zu Mitpächterversammlungen ein. Die Einladung muß allen Mitpächtern mit einer angemessenen Einladungsfrist zugehen. Eine ordnungsmäßig einberufene Mitpächterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Teilnehmer beschlußfähig.

	2)








c) Die Mitpächter fassen Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, wobei jedem Mitpächter eine Stimme zukommt. Sind nur zwei Mitpächter vorhanden, so ist eine übereinstimmende Meinung erforderlich.

			Oder 1)

Die Stimmrechte der einzelnen Mitpächter werden wie folgt festgesetzt:

	
















1) Nichtzutreffendes streichen
2) Hier können weitere Vereinbarungen über der Obmann z.B. über Vergütung oder Auslagenersatz aufgenommen werden.

2. Jagdausübung

Jeder Mitpächter darf die Einzeljagd durch Pirsch oder Ansitz sowie die Suchjagd mit höchstens            Personen im ganzen Jagdbezirk auf alle Wildarten 1)

- folgende Wildarten  1)

	





Ausüben oder durch Jagdgäste, die eine Jagderlaubnis gemäß Nr. 6 besitzen, ausüben lassen. Als Einzeljagd gilt auch der gemeinsame Ansitz mit Jagdgästen. Treibjagden bedürfen jeweils einer besonderen Vereinbarung unter sämtlichen Mitpächtern.

Oder 1)

Der Jagdbezirk wird in Pirschbezirke eingeteilt, in denen den einzelnen Mitpächtern die Jagdausübung zusteht. Die Einteilung der Pirschbezirke ist in einer Anlage zu diesem Gesellschaftsvertrag beschrieben 1) – in der beigefügten Karte eingezeichnet 1). Wird keine Einigung über die Zuteilung der Pirschbezirke an die einzelnen Mitpächter erreicht, so entscheidet das Los.

Jeweils nach Ablauf von ________ Jahren kann jeder Mitpächter eine neue Verteilung der Pirschbezirke verlangen. Eine Änderung der Grenzen der Pirschbezirke bedarf der Zustimmung aller Mitpächter.

Jeder Mitpächter darf in dem ihm zugewiesenen Pirschbezirk die Einzeljagd durch Pirsch oder Ansitz sowie die Suchjagd mit höchstens _______ Personen auf alle Wildarten ausüben oder durch Jagdgäste, die eine Jagderlaubnis gemäß Nr. 6 besitzen, ausüben lassen. Als Einzeljagd gilt auch der gemeinsame Ansitz mit Jagdgästen. Treibjagden bedürfen einer besonderen Vereinbarung unter den Mitpächtern. 




3.Bewirtschaftung des Wildbestandes, Aufstellung und Einreichung des Abschussplans

a) Die Jagd auf Wild, für das kein Abschussplan aufgestellt wird, ist so durchzuführen, dass ein angemessener Wildbestand aller im Jagdbezirk vorkommenden Wildarten erhalten bleibt. Durch Beschluss der Mitpächter gemäß Nr. 1c kann der Abschuss einzelner Wildarten für bestimmte Zeiten eingestellt oder beschränkt werden.

b) Der Abschussplan für Schalenwild wird durch die Mitpächter gemeinsam aufgestellt. Wird kein Einvernehmen unter den Mitpächtern erzielt, so ist die Vermittlung des

	





(z.B. Hegeringleiter, Leiter der Hegegemeinschaft, Verpächter) anzurufen, notfalls entscheidet dieser nach Anhörung aller Mitpächter unter Beachtung einer etwaigen Bindung an eine Hegegemeinschaft als Schiedsgutachter mit Wirkung für alle Beteiligten verbindlich, welcher Abschussantrag für den Jagdbezirk gestellt wird. 

Der von der Unteren Jagdbehörde bestätigte oder festgesetzte Abschuss wird auf die Mitpächter (beim Rehwild nach Böcken, Geißen, Kitzen) gleichmäßig verteilt 1) – nach fogendem Schlüssel (z.B. nach Stimmrecht gem. Nr. 1c, Hektarzahl der Pirschbezirke) verteilt 1):

	












Können in einem Jagdjahr nicht alle Mitpächter mit entsprechenden Abschusszahlen bedacht werden, erfolgt der Ausgleich im nächsten Jagdjahr.
Treten während des Jagdjahres erhebliche Verluste an Schalenwild durch Fallwild, insbesondere durch den Straßenverkehr auf, so kann jeder Mitpächter eine Neuverteilung der Abschüsse verlangen.
Auf die für die Pirschbezirke zugeteilten Abschüsse wird Wild angerechnet, das als Fallwild einschließlich Straßenverkehrsfallwild anfällt.

4.Gesellschaftsjagden

Treibjagden und Suchjagden, bei denen die Zahl der in Nr. 2 festgelegten Personen überschritten wird, werden nur im Einvernehmen der Mitpächter durchgeführt. Dieses Einvernehmen ist auch bezüglich der Zahl der einzuladenden Gäste erforderlich. Erhebt ein Mitpächter gegen die Einladung bestimmter Personen Widerspruch, so dürfen diese nicht eingeladen werden.












5. Verwertung des erlegten Wildes, Abschußliste

Jeder Mitpächter darf das erlegte Wild selbst verwerten.

Oder 1)

Erlegtes Schalenwild sowie
(ggfs. welche Wildarten, z.B. Hasen, Rebhühner usw.)

	







werden zu Marktpreisen für die Jagdkasse verwertet. Der Marktpreis für verkauftes Wild und für selbstverwertetes Wild sind dorthin abzuführen. Anderes als das o.g. Wild darf jeder Mitpächter für sich verwerten, ohne dass er dafür etwas in die Jagdkasse abzuführen hat.

Der Obmann oder ein von der Pächtergemeinschatt bestellter anderer Mitpächter führt die Abschussliste und erstattet Meldungen, die nach der jagdlichen Gesetzgebung vorgeschrieben sind. Jeder Mitpächter hat erlegtes oder verendet aufgefundenes Wild (Fallwild) sowie erlegtes Raubzeug binnen einer Frist von __________________ dem Obmann 1) – dem Beauftragten 1) - unter Angabe aller für die Führung der Abschussliste und der vorgeschriebenen Meldungen erforderlichen Daten schriftlich mitzuteilen.

6. Jagderlaubnis, Jagderlaubnisscheine

Jagdgäste dürfen die Jagd nur ausüben, wenn sie einen von allen Mitpächtern unterzeichneten Jagderlaubnisschein besitzen.

Oder 1)

Die Mitpächter bevollmächtigen – sich gegenseitig 1) – den Obmann 1) -, Jagderlaubnis zu erteilen und die entsprechenden Jagderlaubnisscheine zu unterzeichnen.

Oder 1)

Jeder Mitpächter ist bevollmächtigt, für seinen Pirschbezirk Jagderlaubnis zu erteilen und die entsprechenden Jagderlaubnisscheine zu unterzeichnen.

7. Jagdkasse

Der Obmann oder ein von der Pächtergemeinschaft bestellter Mitpächter führt eine Jagdkasse. 
In die Kasse ist von jedem Mitpächter spätestens am 1. April jeden Jahres ein Vorschuss einzuzahlen, der zur Leistung der während des Jagdjahres anfallenden Zahlungen, insbesondere Jagdpachtgeld, Jagdsteuer, Wildschadenersätze, Fütterungskosten, ausreicht. Die Höhe der Vorschüsse richtet sich nach dem voraussichtlichen Aufwand. Dieser wird auf die Mitpächter – zu gleichen Teilen 1) – nach dem Stimmrecht gemäß Nr. 1c 1) – nach der Hektarfläche der Pirschbezirke 1) – nach

	





(sonst Schlüssel) 1) – aufgeteilt. In die Jagdkasse fallen auch Wildbreterlöse gemäß der Regelung Nr. 5. Erforderlichenfalls sind während des Jagdjahres weitere Zahlungen zu leisten. 
Etwaige Überschüsse werden in das nächste Jagdjahr übertragen.
Im Laufe des Monats April ist den Mitpächtern eine Abrechnung über das vorangegangene Jagdjahr vorzulegen.


8. Ausscheiden eines Pächters aus dem Pachtvertrag

Scheidet ein Mitpächter aus dem Jagdpachtvertrag (z.B. durch Erlöschen des Jagdpachtvertrages für seine Person, Kündigung oder Tod) aus, so wächst sein Anteil am Jagdbezirk den verbleibenden Pächtern zu. Ein Eintritt der Erben in den Pachtvertrag wird ausgeschlossen. Das Recht des Verpächters zur Kündigung des Jagdpachtvertrages aus Anlass des Ausscheidens eines Mitpächters bleibt unberührt.

9.Sonstige Vereinbarungen

	






















10. Vertragsdauer

Dieser Vertrag gilt für die Dauer des derzeitigen Jagdpachtvertrages vom
	




	Ort, Datum





Unterschriften:

	1
	4

	2
	5

	3
	6















Erläuterungen

Allgemeines
Bei gemeinsamer Jagdpacht ist zu unterscheiden:
Außenverhältnis (Verhältnis zum Verpächter)
Dieses Verhältnis wird durch den Jagdpachtvertrag begründet und geregelt. Es entsteht dadurch ein Gesamtschuldverhältnis zwischen dem Verpächter und sämtlichen Mitpächtern (§ 420 BGB).
Innenverhältnis (Verhältnis der Mitpächter untereinander)
Nur dieses Innenverhältnis kann durch den Gesellschaftsvertrag geregelt werden.
Mitpächter bilden miteinander eine Gesellschaft nach § 705 BGB. Diese entsteht, ohne dass es einer besonderen schriftlichen Abmachung bedarf, mit dem Abschluss des Jagdpachtvertrages. Die Gesellschaft kann aber auch schon vorher vertraglich – zum Zwecke der gemeinsamen Pachtung und zur Regelung der sich daran anschließenden gemeinsamen Jagdausübung – gebildet werden. Aus dem Gesellschaftsrecht des BGB ist wenig Praktisches für das Miteinander von Jagdausübungsberechtigten in einem Jagdbezirk zu entnehmen. Die Zahl der Streitigkeiten über die gemeinsame Jagdausübung ist deshalb überaus groß. Der vorliegende Vertrag kann Meinungsverschiedenheiten in den am häufigsten vorkommenden Fällen durch vorherige Absprache vermeiden oder bei Streitigkeiten zu einer Schlichtung führen. Selbstverständlich konnten nicht alle denkbaren Fälle erfasst werden. Es kann sich deshalb empfehlen, weitere Regelungen aufzunehmen; hierfür bietet Nr. 9 des Vordrucks Raum.
Während der Vertragsdauer können weitere Mitpächter in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen werden oder vorhandene ausscheiden. Voraussetzung für eine Aufnahme ist dass der Aufzunehmende im Einvernehmen mit dem Verpächter in den Jagdpachtvertrag eintritt. Ein Ausscheiden aus dem Gesellschaftsvertrag (z.B. durch Kündigung aus wichtigem Grund oder einvernehmliches Ausscheiden) bewirkt kein Ausscheiden aus dem Jagdpachtvertrag. Die praktische Folge eines solchen Ausscheidens kann sein, dass der Ausgeschiedene Mitpächter bleibt, aber nicht mehr den Bindungen durch den Gesellschaftsvertrag unterliegt. Es empfiehlt sich, in solchen Fällen sachkundigen Rat einzuholen und Fühlung mit dem Verpächter aufzunehmen. 
Der Vertrag regelt nur die Beziehungen unter den Mitpächtern. Vertragliche Abmachungen mit Inhaber einer Jagderlaubnis müssen außerhalb des Gesellschaftsvertrages getroffen werden.
Zu Nr. 6 Die vorgeschlagene Regelung für die Erteilung von Jagderlaubnis (vgl. auch Nr. 2) geht davon aus, dass die Erteilung von Jagderlaubnis im Jagdpachtvertrag nicht beschränkt ist. Ist das der Fall, muss die dortige Regelung beachtet oder mit dem Verpächter über eine Änderung verhandelt werden.
Zu Nr. 8 Diese Regelung gilt nur für den Fall, dass ein Mitpächter aus dem Jagdpachtvertrag ausscheidet: vgl. hierzu auch die Erläuterung unter „Allgemeines“.
Zu Nr. 9 Hier können weitere Vereinbarungen (z.B. über die Einrichtung und Benutzung jagdlicher Einrichtungen, praktische Durchführung der Wildfütterung, Anstellung eines Jagdaufsehers usw.) aufgenommen werden.

































Schiedsvereinbarung

Die am Gesellschaftsvertrag vom ____________________ über die gemeinsame 

Jagdausübung im Jagdbezirk ____________________________________________.

Beteiligten:

	1.

	2.

	3.

	4.

	5.

	6.



schließen im Zusammenhang mit diesem Vertrag folgende Schiedsvereinbarung ab:

Sie verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten unter den Mitpächtern aus dem Jagdpachtverhältnis, insbesondere über die Anwendung des abgeschlossenen Gesellschaftsvertrages, zu einem Schiedsgerichtsverfahren, bevor sie Gerichte oder Verwaltungsbehörden anrufen. Etwaige Kosten des Schiedsverfahrens trägt die Jagdkasse.

Das Schiedsgericht besteht aus je einem Vertreter der streitenden Parteien und aus dem Vorsitzenden. Über die Person des Vorsitzenden sollen sich die Vertreter der streitenden Parteien einigen. Kommt keine Einigung zustande, so wird der Vorsitzende von 

	(z.B. Kreisjägermeister, Kreisjagdamt, Verpächter)



berufen.

	Ort, Datum



Unterschriften:

	

	

	

	

	

	



